
Zwischen

- nachstehend "JAKO" -
Und

- nachstehend "JAKO - Fachhändler" -
Und    Verein

JAKO AG
Amtstraße 82
DE 74673 Mulfingen

Vereinsdiskont.at 
Rosenegg 22
AT 6391 Fieberbrunn

Vereinsfarbe: 
Zeichnungsberechtigter: 

- nachstehend "Verein" -
Die Vertragsparteien treffen folgende Vereinbarungen:

1. Der Vertrag beginnt am  01.__.24  und endet am  30.__.27  (3 Jahre).

2. Der Verein wird darauf hinwirken, dass alle seine Mannschaften, Trainer und Betreuer während der Vertragsdauer im
Trainings- und Spielbetrieb und bei allen (sonstigen) öffentlichen Auftritten stets nur in JAKO Textilien auftreten, sofern
beim jeweiligen Anlass Sportbekleidung getragen wird. Der Verein spielt über die Vertragslaufzeit mit JAKO-Fußbällen.

3. Der JAKO - Fachhändler liefert dem Verein JAKO - Produkte (Vertragsprodukte) für die Dauer dieses Vertrages pro
Vertragsjahr als Ausrüstungsgegenstände im Gesamtwert bis zu

VK EUR  10.000,00  / 1. Vertragsjahr
VK EUR  10.000,00  / 2. Vertragsjahr
VK EUR  10.000,00  / 3. Vertragsjahr

(Gesamtwert: EUR  30.000  in 3 Jahren Laufzeit)

gerechnet zu unverbindlichen Katalog-Verkaufspreisen, die zum Zeitpunkt der Lieferung gültig sind, mit einem
Nachlass von "40" %.
Diese Nachlassregelung gilt nicht für Sonderposten, Auslaufware, Sonderanfertigungen, Setpreise, Schuhe sowie nicht
rabattfähige Artikel.

4. Der Weiterverkauf der verbilligt erworbenen Produkte an außenstehende Dritte, insbesondere an Personen, die nicht
Mitglied des gesponserten Vereins sind, ist dem Verein untersagt.

5. Der Verein verpflichtet sich die gesamten vom Verein benötigten Sporttextilien und Bälle von JAKO beim JAKO-
Fachhändler zu beziehen.
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6. Auf Wunsch erbringt der Verein folgende Leistungen:
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

7. Der Verein wird Abteilungsleiter, Trainer, Betreuer und sonstige für die Durchführung dieses Vertrages verantwortliche
Personen von diesem Ausrüstungsvertrag nach Vertragsabschluss unterrichten.

8. Jede Vertragspartei ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen.

9. a) Der Vertrag erhält Gültigkeit, sobald alle Parteien unterzeichnet haben.Zur Ausführung von Bestellungen
des Vereins, muss ein von allen Parteien unterzeichnetes Original bei JAKO vorliegen.

b) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

c) Die Vertragsparteien verpflichten sich, den Inhalt dieses Vertrages vertraulich zu behandeln. Auf diese Vereinbarung
findet deutsches Recht Anwendung. Gerichtsstand ist der Sitz der JAKO AG. JAKO ist jedoch auch berechtigt, das
Gericht am Sitz des Fachhändlers oder des Vereins anzurufen.

d) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein, so
berührt das die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich für diesen Fall, die
unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame oder durchführbare Regelung zu ersetzen.

e) Alle Bestimmungen wurden gemeinsam erörtert, aufgetretene Fragen gegenseitig beantwortet und erforderliche
Anpassungen einvernehmlich vorgenommen. Die Vertragsparteien erklären, dass dadurch alle Bestimmungen als
individuell vereinbart gelten und jeder ein Exemplar erhalten hat.
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10. Datenschutz

a) Mit der Unterschrift willigen Sie als Vereinsverantwortlichen ein, die personenbezogenenDaten an die Firma JAKO
AG weiterzugeben. Ihre personenbezogenen Daten werden in unserem Auftrag auf Basis von
Auftragsverarbeitungsverträgen nach AR. 28 DSGVO verarbeitet. In diesen Fällen stellen wir sicher, dass die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der DSGVO erfolgt.

b) Durch Einwilligung ist die Firma JAKO AG berechtigt, Ihnen Informationen und Angebote für Ihren Verein postalisch
und per elektronischen Weg zu versenden.

c) Sie können jederzeit widerrufen. Weitere Informationen finden Sie unter https://b2b.jako.de/login/de/datenschutz/

Hollenbach, den 13.06.24

......................................................................
Vorstand Vertrieb JAKO

............................................................................................................................................
JAKO-Fachhändler Verein
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Ergänzung Ausrüstervereinbarung 

Banner-Bonus

€ 500,- Warengutschrift

der Verein erhält von Vereinsdiskont.at für die Vertragsdauer einmalig für eine Bandenwerbung eine Warengutschrift des oben 
genannten Betrags. Der Verein verpflichtet sich für die Dauer von 3 Jahren, der ordnungsgemäßen Anbringungen an einem gut 
sichtbaren Standort, auf seiner Sportstätte (Standardbanner 3 x 1m wird seitens Vereinsdiskont.at gestellt).

Ausrüster-Bonus

der Verein erhält von Vereinsdiskont.at eine Gutschrift pro Saison, deren Höhe abhängig ist vom jeweiligen Umsatz,
der in der entsprechenden Saison erreicht wird (Umsatz auf Basis des tatsächlich verrechneten Brutto- Gesamtumsatzes vom 
Verein oder und seiner Mitglieder):

2%  Warengutschrift bei einem Jahresumsatz ab € 1.000
4% Warengutschrift bei einem Jahresumsatz ab € 7.500
6% Warengutschrift bei einem Jahresumsatz ab € 15.000

der jeweilige Abrechnungszeitraum (Saison) beginnt am 01.07. und endet am 30.06. des Folgejahres. 
Ausgenommen von dieser Regelung ist Skibekleidung bzw. Arbeitsbekleidung, hier gelten andere Vergünstigungen.

Druck und Stickkosten

-40%  Rabatt auf die aktuelle Druckpreisliste
-20%  Rabatt auf die aktuelle Stickpreisliste*

*nicht rabattfähig sind Stickprogramme oder Einmalkosten wie z.B. Grafikarbeiten

Datenaufbereitung Logos

um ein optimales Druck- und Stickergebnis zu erzielen. Benötigen wir die Daten bzw. Logos in vektorisierter Form.
Dateiendungen mit .ai / .eps / .svg / .pdf sind in der Regel vektorisierte Daten.
Gerne bieten wir euch und euren Sponsoren die optimale Datenaufbereitung an, sollten keine Vektordaten vorhanden sein. 
€ 79,- / Logo

Die Zusatzleistung ist nur mit einem aktiven Ausrüstervertrag gültig, welcher im Zeitraum 
Jänner 2024 bis Dezember 2024 unterzeichnet wurde und gilt für die gleiche Dauer der 
unterzeichneten Ausrüstervereinbarung (i. d. R. 3 Jahre mit Stichtag 30.06.). 
Alle Preise sind inkl. 20% MwSt. angegeben.

Zusatzleistung 2024
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